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Schriftliche Erklärung zur Sicherheit der Kernkraftwerke in der Nachbarschaft der 
Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Ziffer 38 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
6. Juli 2010 zur Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum und zur Rolle der 
Makroregionen in der künftigen Kohäsionspolitik,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Belarus plant, im Bezirk Grodno, 23 km von der EU-Grenze 
entfernt, ein Kernkraftwerk zu bauen, und dass Russland mit dem Bau eines ähnlichen 
Kraftwerks in Kaliningrad begonnen hat,

B. in der Erwägung, dass im Falle eines schweren Unfalls auch EU-Bürger, unter anderem 
aus der litauischen Hauptstadt Vilnius, evakuiert werden müssten und sich in der Zone 
erhöhter Strahlung auch andere EU-Städte wie Warschau und Riga befänden,

C. in der Erwägung, dass weder Russland noch Belarus für den in ihren Ländern geplanten 
Bau von Kernkraftwerken eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln des Völkerrechts durchgeführt haben, wie es das Espoo-
Übereinkommen, das von allen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde, verlangt,

1. vertritt die Auffassung, dass der Bau von Kernkraftwerken in der Nähe der EU-Grenzen 
nicht nur für die Länder der Europäischen Union, sondern für den gesamten europäischen 
Kontinent eine große Gefahr darstellt;

2. weist darauf hin, dass Projekte von solcher Größenordnung und Tragweite in Drittländern 
die Gemeinschaft als Ganzes angehen und nicht nur seitens der Mitgliedstaaten, sondern 
auch seitens der Kommission Aufmerksamkeit und aktive Bemühungen um die 
Gewährleistungen der Sicherheit erfordern;

3. fordert die EU und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) auf, 
konstruktiven Druck auf Belarus und Russland auszuüben, damit sie die internationalen 
Standards einhalten und in allen Phasen der Vorbereitung, des Baus und des Betriebs der 
Kernkraftwerke mit internationalen Sachverständigen zusammenarbeiten;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat, 
der Kommission, der Internationalen Atomenergie-Organisation und den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


